
B) ZEICHNERISCHE UND TEXTLICHE
FESTSETZUNGEN

I.   BAUPLANUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und § 8 Abs.2 BauNVO)
Gewerbegebiet
zugelassen werden im

Teilgebiet 1 - § 8 Abs.2 Nr.1 BauNVO
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe

Ausgeschlossen werden Vorhaben gemäß
§ 8 Abs.2 Nr.2 BauNVO (Geschäfts- Büro- und Verwaltungsgebäude),
§ 8 Abs.2 Nr.3 BauNVO (Tankstellen) sowie 
§ 8 Abs.2 Nr.4 BauNVO (Anlagen für sportliche Zwecke)

Teilgebiet 2 - § 8 Abs.2 Nrn.1,2 BauNVO
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe
- Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsgebäude

Ausgeschlossen werden Vorhaben gemäß
§ 8 Abs.2 Nr.3 BauNVO (Tankstellen) sowie 
§ 8 Abs.2 Nr.4 BauNVO (Anlagen für sportliche Zwecke)

Ausnahmsweise zugelassen wird gemäß § 8 Abs.3 Nr.1 BauNVO eine
Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegenüber in Grundfläche und Baumassen untergeordnet sind.
Es ist eine Wohnung innerhalb des geplanten Gebäudes oder in einem
direkten Anbau zulässig. Dabei darf die Wohnfläche 140 m² nicht über-
schreiten.
Die Ausnahmen nach § 8 Abs.2 Nrn. 3 und 4 BauNVO werden nicht durch
Anwendung des § 1 Abs.6 Nr.1 BauNVO zum Bestandteil des Bebauungs-
planes

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durch-
führung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 16,17,19,20 BauNVO)

2.1    Zahl der zulässigen Vollgeschosse       II  (EG+UG)
 Als Höchstmaß werden zwei Vollgeschosse festgesetzt.

2.2  Grundflächenzahl GRZ    0,8
2.3  Geschossflächenzahl GFZ    1,3
2.4 Höhe der baulichen Anlagen       max. 9,00 m

Die maximal zulässige Firsthöhe der Gebäude beträgt 9,00 m.
Gemessen wird dabei von der Erdgeschossfußbodenoberkante bis zur 
Schnittlinie Aussenkante der Aussenwand - Oberkante der Dachhaut.
Bezugspunkt ist das höchste, an die benannten Grundstücke angrenzende, 
Straßenniveau der Zufahrtsstraße.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

3.1 Baugrenze
Bauliche Anlagen dürfen die festgesetzten Baugrenzen nicht überschrei-
ten. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können gemäß
§ 23 Abs.5 BauNVO Nebenanlagen zugelassen werden. Unabhängig von
den zeichnerischen Festsetzungen gilt § 6 Abs.5 Satz 1 BayBO.

3.2 offene Bauweise O
In der offenen Bauweise sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand
zulässig.
abweichende Bauweise (gem. § 22 Abs.4 BauNVO)

        Im Rahmen der abweichenden Bebauung sind Gebäude mit einer Länge
von über 50 m zulässig.

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)
4.1 Straßenbegrenzungslinie
4.2 Straßenverkehrsfläche

Haupterschließungsstraße Fahrbahnbreite 4,50 m

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB)
Wasser
Sammelbecken für Regenwasser (Retentionsbecken)

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB)

6.1 unterirdische Leitungen vorhanden
       Abwasserleitung (Mischsystem)

Trinkwasserleitung (private Ringleitung)

6.2 unterirdische Leitungen geplant
       Abwasserleitung (Regenwasser)

7. Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)
private Grünfläche

GE

W

R

7.1 Grünordnung
Um in erheblichem Maße zur Eingriffsminimierung beizutragen und eine 
gestalterische Qualität im entstehenden Baugebiet zu erreichen ist am
nördlichen, östlichen und westlichen Rand eine 5 m breite Ortsrandein-
grünung als mehrreihige, heckenartige Anpflanzungen vorzunehmen. Es
sind Mischpflanzungen aus heimischen Arten anzulegen, bei denen die
einzelnen Gehölzarten in Gruppen von jeweils drei bis sieben Stück je Art
gepflanzt werden sollten. Der Pflanzabstand beträgt in der Regel 1,20 m
x 1,20 m. Die Mindestgröße des Pflanzgutes sollte zwischen 0,80 m und
1,20 m betragen.
Entsprechende Arten sind in den nachstehenden Listen aufgeführt:

Bäume I. Wuchsordnung (1) - Mindestqualität Hochstamm, 3xv, StU 14-16
Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Tilia cordata - Winter-Linde

Bäume II. Wuchsordnung (2) - Mindestqualität Hochstamm, 3xv StU 12-14
Acer campestre - Feldahorn Alnus glutinosa - Schwarz-Erle
Betula pendula - Birke Carpinus betulus - Hainbuche
Malus sylvestris - Holz-Apfel Prunus avium - Gemeine Kirsche
Pyrus pyraster - Holz-Birne Sorbus aucuparia -Eberesche

Sowie standortgerechte und heimische Sorten von Obstbäumen.
Obstbäume  - Sorten für Streuobstanbau in Absprache

Sträucher (3)- Mindestqualität:- 3xv, 100-150, mB
Berberis vulgaris -  Berberitze Corylus avellana -   Haselnuss
Crataegus laevigata - Zweigriffl. Weißdorn Ligustrum vulgare - Gewöhnl.-Liguster
Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche Prunus spinosa -     Schlehe
Rhamnus catharticus - Kreuzdorn Rosa spec. Wild -    Rosen
Salix spec.-  Weiden Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Für private Grünflächen sindausschließlich gebietsheimische (autochthone) 
Gehölzarten zulässig.

1. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserab-
flusses  (§ 9 Abs.1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

8.1 Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hoch-
wasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Sammelbecken für Regenwasser (Retentionsbecken)

2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
der Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB )

9.1 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Ausgleichsmaßnahmen

9.2 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

9.2.1 Anpflanzungen: sonstige Bepflanzungen
9.2.2 anzupflanzender Baum

Die Planeinträge bzgl. der Baum- und Strauchstandorte sind nicht bindend.

9.3 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
Ortrrandeingrünung 5 m Breite - Bewuchs Listen (2) und (3)

9.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß  § 21 Abs.1 
BNatSchG  werden auf dem im Plan mit nebenstehendem Planzeichen
gekennzeichneten Flächen durchgeführt. Die festgelegten Ausgleichs-
flächen werden den im Rahmen des Bebauungsplanes festgesetzten Bau-
flächen zugeordnet.

Ausgleichsmaßnahmen
Als Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft soll zum Einen auf den nördlichen Teilflächen der Grund-
stücke Flst.-Nrn. 536 (TF) und 537 (TF) strukturarmes Ackerland bzw.
Intensivgrünland in eine Streuobstwiese umgewandelt werden. Die
Wiesenfläche ist als Extensivwiese zu pflegen, auf Düngung und Pflanzen-
schutzmittel ist zu verzichten. Das Mahdgut ist nach der Mahd zu entfernen.
Ein Regenrückhaltebecken wird naturnah gestaltet, u.a. mit flachen Ufer-
böschungen. Ein Dauerstau wird gewährleistet, so dass Amphibien die 
Möglichkeit zur Ansiedlung bekommen.
Außerdem soll auf dem westlichen Grundstücksteil Flst.-Nr. 490 (TF), 
Gemarkung Sassendorf (externe Fläche) ein vierreihiges Vogelnähr- und 
Wildobstgehölz als östliche Abgrenzung angepflanzt werden. Die Ränder
der Pflanzfläche sind unregelmäßig gebuchtet auszuführen. Die Einzel-
sträucher sind im Dreiecksverband im Raster von 1,20 x 1,20 m zu
pflanzen. Dabei sind immer 3 bis 5 Sträucher in Gruppen zu gleicher Art
zu pflanzen.
Es sind Arten und Mindestqualitäten der Liste (3) zu entnehmen.

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen durchzuführen:
- Umwandlung strukturarmen Ackerlandes in eine artenreich Magerwiese
  aus autochthonem Saatgut. Die Wiesenflächen sind als Extensivwiese

   zu pflegen, auf Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten.
  Das Mahdgut ist nach der Mahd zu entfernen. Zur Förderung des Arten-
  reichtums sind je nach Wüchsigkeit maximal 2 Mahdtermine anzusetzen. 
  Die erste Mahd sollte nicht vor dem 15.06. eines jeden Jahres erfolgen. 
  Dabei sollten auf 30 % der Fläche Sommerbrachestreifen verbleiben.
  Die zweite Mahd ist nach dem 01.09. September anzusetzen. In neo-
  phytenfreiem Bestand sind auf 30 % der Fläche Winterbrachestreifen
  zu belassen.

5. Lichtemissionen
Eine künstliche Aufhellung des Nachthimmels ist möglichst zu vermeiden
und Beleuchtungsanlagen so zu optimieren, dass Objekte gezielt und
effizient beleuchtet werden.
Mittlerweile hat bei der Thematik Insektensterben auch die steigende Licht-
verschmutzung bzw.der Beleuchtungseinsatz einen immensen Anteil. Aus 
diesem Grund sollten Lichtilluminationen von Gebäuden in den Nachtstun-
den vermieden bzw. zeitlich eingeschränkt werden. Zum Schutz der nacht-
aktiven Insekten sind zur Beleuchtung ausschließlich Lampen mit einem 
Spektralbereich > 400nm (LEDs) zu verwenden, die aufgrund ihrer Licht-
frequenz keine Lockwirkung auf Insekten haben. Darüber hinaus ist auf
eine dichte und langlebige Ausführung des Gehäuses zu achten, so dass
keine Insekten in das Innere der Lampe gelangen können.
Um der Blendungswirkung von spiegelnden Flächen entgegenzuwirken
sollten Materialien mit speziell behandelten Oberfläche Verwendung finden.
Die Intensität der Reflexionen kann somit vermindert werden, indem das 
reflektierte Licht stärker gestreut wird.

6. Vermeidung von Vogelschlag
Prinzipiell steigt mit zunehmender Glasfläche das Kollisionsrisiko. Viele
klassische Vogelfallen lassen sich durch alternative Materialien ver-
meiden. Transluzentes, mattes und strukturiertes Glas sowie entsprech-
ende Polycarbonatprodukte erzeugen keine realistischen Spiegelungen
auf den Oberflächen. Diese Materialien sorgen für angenehmes Streulicht
ohne harte Schlagschatten und sind eine vogelfreundliche Lösung für alle
Gebäudebereiche.
Wenn dennoch mit transparentem Glas gebaut wird, müssen die potenziell
gefährlichenScheiben mit Vogelschutzmarkierungen versehen werden, um
Kollisionen so weit wie möglich zu reduzieren. Vorgebaute Strukturen
können sowohl als dekorative Elemente als auch dem Vogelschutz dienen.

7. DIN-Vorschriften
In Bezug genommene DIN-Vorschriften werden vom Markt Zapfendorf im
Rathaus, Herrngasse 1, 96199 Zapfendorf zur Einsicht bereit gehalten.
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"Hopfengarten"
FAKTISCHES

WOHNGEBIET (WA)

Teilfläche GE 1
LEK [dB]

tags / nachts
59 / 44

Teilfläche GE 2
LEK [dB]

tags / nachts
60 / 45

- Anlegen einer Streuobstwiese - Hochstämme, gemäß Liste (2)
- Errichten von mindestens 5 Stein- oder Totholzhaufen verteilt auf die
Fläche als Versteck für Kleintiere.

Um die Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht zu
beeinträchtigen, gilt für die betroffenen Grundstücke bzw.Grundstücksteile,
dass bei allen Anpflanzungen ein Abstand von mind. 2,00 m zur Grund-
stücksgrenze einzuhalten ist. Eine Heckenpflanzung ist so zu gestalten,
dass überhängende Äste und Zweige vermieden werden. Die Ausgleichs-
maßnahmen sind für die Dauer des Eingriffs (in der Regel 25 Jahre) vom
Grundstückseigentümer zusichern, zu pflegen und bei Verlust zu ersetzen.

Die genaue Flächenzuweisungen und konkrete Maßnahmen wurden mit
der Untere Naturschutzbehörde abgestimmt und dem Bebauungsplan
zugeordnet.

9.5 Versiegelungen
Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Park- und Stellplätze
sind als befestigte Vegetationsflächen (Schotterrasen, Pflasterrasen,
Rasengittersteine etc.) oder versickerungsfähigen Pflasterdecken auszu-
führen. Die weiteren Bewegungs- und Lagerflächen sind nur dann mit
einer geschlossenen Decke zu versiegeln, wenn innerbetriebliche Vorga-
ben dies zwingend erfordern. Zur Förderung des Artenreichtums sind 
vegetationsfreie oder -arme Kies- oder Splittbeete unzulässig. Die unbe-
bauten Flächen der bebaubaren Grundstücke, die nicht als Arbeits- oder
Lagerflächen und für Zufahrten erforderlich sind, sind als extensive Grün-
flächen anzulegen und zu unterhalten.

9.6 Artenschutzrechtliche Belange
Eine Baufeldfreimachung ist zum Schutz von Bodenbrütern in der Zeit 
zwischen dem 01.03.und 30.07. eines jeden Jahres zu vermeiden.
Sollten Bodeneingriffe im genannten Zeitraum erforderlich sein, ist das 
Baufeld vor Beginn der Baumaßnahme durch einen Fachgutachter auf
das Vorkommen von Bodenbrütern zu prüfen. Bei Auffinden von Brut-
stätten sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG in Abstimmung
mit der Unteren Naturschutzbehörde zu bestimmen.

 E)  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
1. Artenvorkommen / Geschützten Tiere

Es kamen Hinweise, dass im angrenzenden Wald der Rotmilan regelmäßig
zu sehen ist und evtl. brütet. Der Rotmilan ist eine nach der Vogelschutz-
richtlinie und der EG-Verordnung in Verbindung mit §7 Abs. 2 Nr. 14
BNatSchG streng geschützte Vogelart.

Hierzu erfolgte eine fachgutachterliche Einschätzung durch das Büro für 
ökologische Studien, Christian Strätz, Bayreuth. (16.11.2022)
Durch das Bauvorhaben sind Brutvorkommen des Rotmilans nach vor-
liegen den Daten nicht betroffen.Verbotstatbestände durch Störungen
beim Bau und beim Betrieb der Fensterfabrikation liegen nicht vor. Die im
Vorland der Frankenalb bekannten Reviere des Rotmiland liegen in aus-
reichender Distanz. Für die bekannten Brutpaare gehen geeignetet Nahr-
ungshabitate in signifikanten Ausmaß nicht verloren. Die Baumaßnahmen
finden im Offenland statt. Rotmilane brüten in Gehölzbeständen. Insofern
sind bei der Baufeldfreimachung keine weiteren Verbotstatbestände
(Tötung, Schädigung) erfüllt.

F) GRUNDLAGEN
1. Rechtsgrundlagen

Grundlage des Bebauungsplanes sind
- Baugesetzbuch(BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004
  (BGBl. 1 S. 2414), Neugefasst durch Bekanntmachung vom 1. Nov.2017
  (BGBl.1 S.3634); 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 2013 - wie BauNVO 1990 Neugefasst
  durch Bekanntmachung vom 21. Nov. 2017 (BGBl. 1 S. 3786);
- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung
  vom 14. August 2007 (GVBl. S 588) BayRS 2132-1-I, zuletzt geändert
  durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 663)

2. Zeichnungsgrundlagen
Die vorliegende Zeichnungsgrundlage ist ein Abzug der digitalen Flurkarte. 
Diese entspricht dem Stand vom 11.09.2023. Die Planzeichnung ist zur
Maßentnahme nur bedingt geeignet. Bei der Vermessung sind etwaige
Differenzen auszugleichen.
Die Darstellungen der Zeichenerklärung entsprechen der Planzeichenver-
ordnung 1990.
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3.000 m²
Ausgleichsfläche

   500 m²   mehrreihiges Vogelnähr- und   Wildobstgehölz
2.500 m²  Extensivgrünland mit Obstbaumpflanzung

(Streuobstwiese)
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10. Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

10.1 Umgrenzung der Flächen  für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

10.2 Schallimmissionen 
Die Schallschutztechnischen Untersuchungen der IBAS Ingenieur-
gesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH 
95444 Bayreuth vom 07.09.2023, werden Teil dieses vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes.

Folgende Aussagen sind relevant:
Auf den nachfolgend benannten Teilflächen der festgesetzten Gebiete
sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in 
nachfolgender Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 
45691 (Hrsg.: DIN Deutsches Institut für Normung e.V., zu beziehen bei
der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin) weder tags (6.00 - 22.00 Uhr)
noch nachts (22.00 - 6.00 Uhr) überschreiten.

5.00

Eingrünung
(Hecke)

Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren mit dem
Ursprung X = 639687, Y = 5539374 (UTM-32-Koordinaten) erhöhen sich
die Emissionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente LEK,zus:

Teilfläche
Emissionskontingent LEK in dB

Tag
(6.00 Uhr - 22.00 Uhr)

Nacht
(22.00 Uhr - 6.00 Uhr)

GE TF 01     59 44

GE TF 02   60 45

C)  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN/
 GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

1. Werbeanlagen
Werbeanlagen an Gebäuden und baulichen Anlagen dürfen nicht über die
Fassadenoberkante hinausragen. Freistehende Werbeanlagen sind bis zu
einer Höhe von max. 3,00 m zulässig. Die maximale Ansichtfläche darf
4,00 m² nicht überschreiten. Werbeanlagen mit wechselndem oder be-
wegtem Licht sowie Lichtreklamen mit grellen Farben oder Farbmischungen 
sind unzulässig. Aktustische Werbeanlagen sowie die Verwendung von 
Skybeamern sind nicht gestattet.

2. Stellplätze
        Auf den Grundstücken sind ausreichend Stellplätze zu schaffen. Die An-

zahl der Stellplätze richtet sich nach der jeweiligen Gebäudenutzung.

3. Abgrabungen / Aufschüttungen
       Abgrabungen und Aufschüttungen zur Angleichung des bestehenden Ge-

ländes an das Straßenniveau der Zufahrtstraße sind zulässig.

4. Niederschlagswasserbeseitigung
 Auf dem Baugrundstück hat der Einbau einer Rückhalteeinrichtung zu er-

folgen. Die Größe hierfür richtet sich nach der überbauten Grundstücks-
fläche abhängig von der Art der Befestigung.

5. Einfriedungen
5.1 Sicherheitszaun

Als Einfriedung sind Zäune aus Stabmatten oder Maschendrahtzäune
zulässig. Die max. Zaunhöhe beträgt 2,00 m über dem natürlichen Ge-
lände. Zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen im Osten
und Westen muss ein Abstand von mindestens 0,5 m eingehalten werden.
Eine Einfriedung der Ausgleichsflächen ist unzulässig.

11. Sonstige Planzeichen
11.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

11.2 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
angrenzender Bebauungspläne

11.3 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

12. Darstellung ohne Normcharakter

Bestehende Grundstücksgrenzen

Geplante Grundstücksgrenzen

Bestehende bauliche Anlagen

Gemarkungsgrenze

  Flurstücksnummer

Schnittführung

Unterflurhydrant

Immissonspunkt

Nutzungsschablone

Richtungssektor
(0° ≙ Nord)

Zusatzkontingent LEK,zus in dB

Tag Nacht

A (105,5° bis 246°)    6     6

B (246° bis 105,5°)    0     0

Eingrünung
Heckenpflanzung

1.820 m²

Streuobstwiese
extensiv
930 m²

Retentionsbecken
naturnah gestalten

250 m²

530

531

532

2/1

533/6
533/5

2
3

"Sassendorf Nordwest"
ALLGEMEINES

WOHNGEBIET (WA)

533

533/4 IO 2

IO 1

IO 3

3. Vorsorgender Bodenschutz
Vor dem Beginn der Bauausführung ist der wiederverwendbare Oberb-
oden abzutragen und sachgerecht zu lagern. Bei Planung und Durchführung
von Bauvorhaben mit Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des
Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur 
Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 (Bodenar-
beiten im Landschaftsbau), DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial)
und DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvor-
haben) entsprechend zu berücksichtigen.

4. Immissionen
Durch die landwirtschaftliche Nutzung angrenzender Flächen können
Staubimmissionen entstehen. Diese sind zu dulden. Schadensersatzan-
sprüche können daraus nicht gelten gemacht werden.

8. Ausgefertigt

Zapfendorf, den ..........................................
                                                                       1. Bürgermeister   (Siegel)

9. Die Erteilung der Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
wurde am 00.00.2024 gemäß § 10 Abs. 3 HS 1 BauGB, der Satzungsbe-
schluss zu dem Bebauungsplan wurde am 00.00.2024 gemäß
§ 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan „Sassendorf GE Nord - Fa. Rauh SR Fensterbau
GmbH“ mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienst-
stunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Be-
kanntmachung hingewiesen.

Zapfendorf, den ..........................................
                                                                       1. Bürgermeister   (Siegel)

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
fehlern und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach:
- eine nach § 214 Abs.1 Satz1 Nr.1 bis 3  BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
  neten Verfahrens- und Formvorschriften
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
  schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan nach
  § 214 Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges und
- nach § 214 Abs.2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter  Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend
gemacht worden sind. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für die Verletzung der Vor-
schriften über die Genehmigung und Bekanntmachung der Satzung. Auf die Vorschriften
des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB wird hingewiesen. Danach erlöschen
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 und 42 BauGB eingetretene Vermögensnach-
teile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt
nach DIN 45691, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für 
Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu
ersetzen ist.

Hinweise:
- Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
  Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert
  an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unter-
  schreitet (Relevanzgrenze).
- Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben und Nutzungen
  ist mit der Bauaufsichtsbehörde die Erstellung und ggf. Vorlage eines
  schalltechnischen Nachweises abzustimmen.

Mit den Festsetzungen wird gewährleistet, dass an den maßgebenden
Immissionsorten die Anforderungen durch die von dem Plangebiet ein-
wirkenden Schallimmissionen eingehalten werden. Für jede bauliche
Änderung und jeden Neubau im Plangebiet ist durch ein Lärmgutachten 
nachzuweisen ist, dass die Festsetzungen eingehalten werden.

5.2 Wildschutzzaun
Zum Schutz von Wildverbiss sind Gehölzpflanzungen (Ausgleichsmass-
nahmen) so lange mit einem Wildschutzzaun oder mit  Einzelschutz ein-
zufrieden, bis sie aus der Äsungshöhe herausgewachsen sind. Der ge-
plante Wildschutzzaun ist zu entfernen, sobald die Pflanzen am Leittrieb
nicht mehr verbissen werden können, i. d. R. 5 Jahre nach der Pflanzung.
Der Zaun ist so zu setzen, dass die Befahrbarkeit angrenzender Wege
und die Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen unein-
geschränkt möglich ist.

D) HINWEISE
1. Denkmalschutz ( Art.7 Abs.1 und Art.8 Abs.1- 4 DSchG )

Im Falle des Auffindens von Bodendenkmalen ist der Finder verpflichtet,
diese bis zum Ablauf einer Woche nach der unverzüglichen Anzeige bei
der Archäologischen Außenstelle Oberfranken, Schloß Seehof, 9611 
Memmelsdorf, Telefon: 0951/40950; Fax: 0951/409530, unverändert zu 
belassen (Art. 8 Abs.2, Art. 10 Abs. 2 DSchG). Weitere Erdarbeiten be-
dürfen der Erlaubnis (Art. 7 Abs.1 DSchG), die bei der Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu beantragen ist.

2. Grunddienstbarkeit
Die Fläche für Ausgleichsmaßnahmen auf dem Grundstücksteil Flst.-Nr. 490
(TF), Gemarkung Sassendorf wird mit einer befristeten Grunddienstbarkeit
zu Gunstendes Freistaates Bayern, vertreten durch die untere Naturschutz-
behörde des Landratsamtes Bamberg im Grundbuch dinglich gesichert. Die 
Ausgleichsflächen sind an das Landesamt für Umwelt für das dort geführte 
Ökoflächenkataster zu melden.

G)VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Marktgemeinderat Zapfendorf hat in der Sitzung am 17.09.2020

gemäß § 2 Abs.1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Sassendorf GE Nord - Fa. Rauh SR Fensterbau GmbH“ 
beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit
öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 08.07.2020 hat in der Zeit
vom 15.10.2020 bis 02.011.2020 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 08.07.2020 hat in der Zeit
vom 15.10.2020 bis 02.011.2020 stattgefunden.

Die Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 Abs.1 BauGB erfolgte im gemeindlichen Mitteilungsblatt am
25.09.2020. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden mit den Schreiben vom 01.10.2020 von der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß § 4 Abs.1 BauGB benachrichtigt.

 Über die eingegangenen Stellungnahmen wurde in der Sitzung des Markt-
gemeinderats Zapfendorf am 17.06.2021 abgewogen und der Billigungs-
und Auslegungsbeschluss gefasst.

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung
vom 17.06.2021 wurden die Behörden und sonstigenTräger öffentlicher
Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 19.07.2021 bis 20.08.2021
beteiligt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 
17.06.2021 wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
19.07.2021 bis 20.08.2021 öffentlich ausgelegt.
Die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfes 
wurde am 09.07.2021 ortsüblich bekanntgemacht. Die betroffenen Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit den Schreiben vom 
15.07.2021 von der förmlichen Beteiligung gemäß § 4 Abs.2 BauGB benach-
richtigt. Über die eingegangenen Stellungnahmen wurde in der Sitzung des
Marktgemeinderats Zapfendorf am 20.01.2022 abgewogen.

Nach Abwägung der Stellungnahmen wurde eine Entwurfsänderung not-
wendig. Der Marktgemeinderat von Zapfendorf beschloss in seiner Sitzung 
am 08.12.2022 für den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
„Sassendorf GE Nord - Fa. Rauh SR Fensterbau GmbH“, in der Fassung
vom 25.11.2022 in der Zeit vom 09.01.2023 bis 09.02.2023 eine erneute 
Offenlegung mit Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  und § 4a Abs. 3 BauGB. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte ortsüblich am 23.12.2022
Über die eingegangenen Stellungnahmen wurde in der Sitzung des Markt-
gemeinderats Zapfendorf am 19.10.2023 abgewogen.

Nach erneuter Abwägung der Stellungnahmen wurde eine weitere Entwurfs-
änderung notwendig. Der Marktgemeinderat von Zapfendorf beschloss in
seiner Sitzung am 19.10.2023 für den Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Sassendorf GE Nord - Fa. Rauh SR Fensterbau GmbH“,
in der Fassung vom 19.10.2023 in der Zeit vom 04.12.2023 bis 05.01.2024
eine erneute Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3
BauGB. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte ortsüblich am 24.11.2023.

5. Der Markt Zapfendorf hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom
00.00.2023 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sassendorf GE
Nord - Fa. Rauh SR Fensterbau GmbH“, in der Fassung vom 00.00.2023
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Zapfendorf, den ..........................................
                                                                       1. Bürgermeister   (Siegel)

6. Das Landratsamt Bamberg hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Sassendorf GE Nord - Fa. Rauh SR Fensterbau GmbH“ mit Bescheid vom 
00.00.2023;  AZ xyz; gemäß § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt.

Bamberg, den ..........................................

                                          (Siegel Genehmigungsbehörde)
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